
 
 

Protokollauszug 
aus der 

6. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen  
vom 19.02.2020 

 
öffentlich 
Top 4.1 Grundstücksvergabe nach Konzept und Erbbaupacht 

19/SVV/0608 
vertagt 

 
zurückgestellt 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Leitlinie Grundstücksverkäufe zu überarbeiten. 
Die Möglichkeit von Konzeptausschreibungen soll vorrangig in die Richtlinie aufgenommen wer-
den. Damit sollen auch klar definierte, nachvollziehbare Bedingungen bei Vergabe nach Konzept 
formuliert werden. Ferner soll die Vergabe in der Regel in Erbbaupacht erfolgen. 
Die überarbeitete Richtlinie ist der Stadtverordnetenversammlung im ersten Quartal 2020 vorzu-
legen. 
 
 


